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Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH 

Gumpendorfer Gürtel 8, 1060 Wien 

Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz 

Abteilung VI/A/6 

a 2 

1030 Wien 

Förderungsvertrag Suchthilfe Wien 2025 

Sehr cc 

Suchthilfe Wien gemeinniitzige GmbH 
Gumpendorfer Girtel 8 

1060 Wien 

Telefon: +43 1/4000-53600 

Fax: +43 1/4000-53699 

E-Mail: office(@suchthilfe.at 
BRIAN rn: 

Bundesministerlum für Arbeit, wawcgoehthilfe.wien 
Gesundheit, Pilege und Konsumentenschutz 

Eingel: 17. Nov. 2025 

Registrierdatum 

(4 Kurzarchiv [} Lane 
Skartierung ab 

GZ. 

13. November 2025 

hiermit senden wir Ihnen den unterfertigten Förderungsvertrag für das 
Projekt/Vorhaben „Kostenzuschuss zur teilweisen Deckung der laufenden 
Betriebskosten für das Jahr 2025". 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Geschäftsführer 

Weil Sucht Hilfe braucht. 

Geschäftsführerin 

Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH - Sitz Wien - Firmenbuchgericht Handelsgericht Wien - Firmenbuchnummer 3721859







Zu GZ: 2025-0.127.309 

§ 4 

Besondere Förderungsbedingungen 

Der Förderungsbetrag ist wie folgt zu verwenden: EUR 200.000,00 für die Einrichtungen 

Ambulatorium Suchthilfe Wien und Jedmayer sowie EUR 60.000,00 für Checkit!. 

§5 

Auszahlung der Förderung 

(1) Die Auszahlung der Förderung erfolgt insoweit, als es sich um förderbare Kosten handelt 

sowie nach Prüfung der Voraussetzungen und Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag 

verbundenen Auflagen und Bedingungen. 

(2) Esist vorgesehen, die Förderung in 2 Tranche(n), nach Erfüllung der nachstehenden 

Bedingungen auszuzahlen: 

P-2003/01,Suchthilfe Wien, TZ 25 234.000,00 EUR 

Nach Rückübermittlung des rechtsgültig unterfertigten Vertrages 

P-2003/01,Suchthilfe Wien, RZ 26 26.000,00 EUR 

Nach Abnahme der Endabrechnung 

(3) Die Förderung bzw. vereinbarte Teilzahlungen werden auf das im Antrag angeführte 

(4) Es sind alle im Zusammenhang mit der Förderungsabwicklung verbundenen Ausgaben 

und Einnahmen auf einer speziellen nur für das Projekt/Vorhaben eingerichteten Kostenstelle 

im Rechnungswesen der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers (oder in einer 

ähnlichen Form eindeutig) abzubilden. 

(5) Das Sozialministerium behält sich vor, die Auszahlung einer Förderung aufzuschieben, 

wenn und solange Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Durchführung des 

Projekts/Vorhabens nicht gewährleistet erscheinen lassen oder Umstände gemäß § 22 des 

gegenständlichen Vertrages eintreten. Den Nachweis für den Wegfall dieser Umstände hat 

der:die Förderungsnehmer:in zu erbringen. 

(6) Für den Fall, dass Förderungsmittel nicht unmittelbar nach ihrer Überweisung an den:die 

Förderungsnehmer:in für fällige Zahlungen im Rahmen des Förderungszweckes verwendet 

werden oder verwendet werden können, sind diese von dem:der Férderungsnehmer:in auf 

einem gesonderten Konto oder Subkonto einer Bank bestmöglich anzulegen. Die 

angefallenen Zinsen werden auf die Förderung angerechnet. 
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schutzwürdiges Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt oder, dass einer 

Veröffentlichung von Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der 

Vollziehung des IFG zugestimmt wird. 

(3) Der:Die Förderungsgeber:in behält sich das Recht vor, Informationen, die als 

schutzwürdige Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ausdrücklich bekanntgegeben 

wurden, dennoch zu veröffentlichen, sofern der:die Förderungsgeberiin in Vollziehung des IFG 

zu dem Ergebnis kommt, dass kein schutzwürdiges Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

vorliegt. 

§ 29 

Verpflichtungserklärung 

Der:die Förderungsnehmer:in verpflichtet sich durch rechtsgültige Unterfertigung dieses 

Förderungsvertrages und der „Allgemeinen Vertragsbestimmungen" diese Bestimmungen 

vorbehaltlos zu erfüllen. 

Der:die Förderungsnehmer:in nimmt zur Kenntnis, dass die missbräuchliche Verwendung von 

Förderungsmitteln strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

Mit der Unterschrift unter diesen Förderungsvertrag bestätigt der:die Förderungsnehmer:in 

gleichzeitig, die angeführten Vertragsbestandteile übernommen und deren Inhalt 

zustimmend zur Kenntnis genommen zu haben. 

Der:die Förderungsnehmeriin: 

WENN anne ‚ am. 2.11.26 

(Ort) (Datum) 

. um Fürde (Name in Blockbuchstaben) 

= Wien 
Suchthilfe Wien gemeinnützige

 GmbH 

Gumpendorfer Gürtel 8, 1
060 Wien 

Telefon +43 1/4000-53600 

Hail office@suchthilfe.at 

(Name in Blockbuchstaben) 

Rechtsgiiltige Unterfertigung 

(bei Vereinen: Vereinsstampiglie und Unterschrift der 

gemäß Vereinsregister zeichnungsberechtigten 

Organe; bei Unterzeichnung mittels qualifizierter 

elektronischer Signatur kann die Vereinsstampiglie 

entfallen) 
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